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Der Kreistag beschließt:
1. 
das Einvernehmen mit dem Landrat zur Festlegung der Geschäftskreise der Beigeordneten wie folgt :

Geschäftskreis - 1. Beigeordneter
Bauaufsichtsamt�

Amt für Rechtsangelegenheiten (einschließlich allgemeines Ordnungsrecht )�

Straßenverkehrsamt�

Amt für Brand- und Katastrophenschutz und Notfallrettung�

Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung�

Vermessungsamt �

Amt für ländliche Neuordnung�

Umweltamt�

Amt für Abfallwirtschaft�

Geschäftskreis - 2. Beigeordneter
Sozialamt (einschließlich Betreuung Asylbewerber)�

Jugendamt                                                           �

Gesundheitsamt�

Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt �

Kommunales Jobcenter�

Kultusamt / Kultursekretariat �

Eigenbetriebe kulturelle Einrichtungen�

2.  
Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 01.01.2012  in Kraft,,,,    gleichzeitig wird der Beschluss 2008/003 
des Kreistages vom 27.08.2008 - Bestimmung der Geschäftsbereiche im Landkreis Leipzig sowie die  
Reihenfolge der Vertretung des Landrates - aufgehoben.

3.
Der Landrat wird beauftragt, für das Dezernat 1 die Stelle des Dezernenten extern auszuschreiben.

gez.
DrDrDrDr....    Gerhard GeyGerhard GeyGerhard GeyGerhard Gey
LandratLandratLandratLandrat - Siegel -


